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Anlage A) – Abwägungsliste – 
60. FNP-Änderung – Erweiterung Oppendorf  
Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung § 4 (1) BauGB (Träger öffentlicher Belange) 

lfd.
Nr. 

Verfasser d. Stel-
lungnahme 

Stellungnahme Abwägung 

1. Deutsche Glasfa-
ser Wholesale 
GmbH, Borken, 
01.09.2023 

Vielen Dank für Ihre Anfrage! 
 
Planauskünfte können ab sofort in unserer Online-Planaus-
kunft selbständig generiert werden. 
 
Registrieren Sie sich bitte unter folgendem Link: 
 
https://planauskunft.deutsche-glasfaser.de/de/ 
 
Sollte während der Anmeldung oder im Auskunftsprozess 
Schwierigkeiten auftreten, können Sie uns unter klaerfaelle-
planauskunft@deutsche-glasfaser.de kontaktieren. 
 
Ihre Anfrage wird nicht weitergeleitet. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Gemäß der Über-
sichtspläne befinden sich keine Leitungen der Deutschen Glasfaser 
Wholesale GmbH im Änderungsbereichs des Flächennutzungspla-
nes.  

2. Bezirksregierung 
Düsseldorf, 
Kampfmittelbesei-
tigungsdienst, 
06.09.2023 

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische 
Unterlagen liefern Hinweise auf vermehrte Bodenkampfhand-
lungen. Ich empfehle eine Überprüfung der zu überbauen-
den Fläche auf Kampfmittel im ausgewiesenen Bereich 
der beigefügten Karte. Die Beauftragung der Überprüfung 
erfolgt über das Formular Antrag auf Kampfmitteluntersu-
chung.  
 
Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese 
bis auf das Geländeniveau von 1945 abzuschieben.  
 
Erfolgen Spezialtiefbauarbeiten mit erheblichen mechani-
schen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im nachgeordne-
ten Bebauungsplan Nr. 33 / Lipp wird unter D 10. „Kampfmittel“ fol-
gender Hinweis aufgenommen: 
„Luftbilder aus den Jahren 1939 – 1945 und andere historische Un-
terlagen liefern Hinweise auf vermehrte Bodenkampfhandlungen im 
Plangebiet. Eine Überprüfung der zu überbauenden Flächen auf 
Kampfmittel wird empfohlen. Sofern es nach 1945 Aufschüttungen 
gegeben hat, sind diese bis auf das Geländeniveau von 1945 abzu-
schieben. 
Bei Spezialtiefbauarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastun-
gen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. wird 
eine Bohrlochdetektion empfohlen. Der Leitfaden auf der Internet-
seite des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ist zu beachten.“ 
 

https://urldefense.com/v3/__https:/planauskunft.deutsche-glasfaser.de/de/__;!!AET-MAtkkZz4ZWY!In_4Xa3b6vOcm-O6gXFbW_g6pKc6DpA6AaFfmXQzS6uM_Tl6VdcQzNU-9qUdmBdYCoEEGlp9qQPLbzQGMtNoHDXoF9-6vRfIULXEnJeJ$
https://urldefense.com/v3/__https:/planauskunft.deutsche-glasfaser.de/de/__;!!AET-MAtkkZz4ZWY!In_4Xa3b6vOcm-O6gXFbW_g6pKc6DpA6AaFfmXQzS6uM_Tl6VdcQzNU-9qUdmBdYCoEEGlp9qQPLbzQGMtNoHDXoF9-6vRfIULXEnJeJ$
https://urldefense.com/v3/__https:/planauskunft.deutsche-glasfaser.de/de/__;!!AET-MAtkkZz4ZWY!In_4Xa3b6vOcm-O6gXFbW_g6pKc6DpA6AaFfmXQzS6uM_Tl6VdcQzNU-9qUdmBdYCoEEGlp9qQPLbzQGMtNoHDXoF9-6vRfIULXEnJeJ$
mailto:klaerfaelle-planauskunft@deutsche-glasfaser.de
mailto:klaerfaelle-planauskunft@deutsche-glasfaser.de
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Verbauarbeiten etc. empfehle ich eine Bohrlochdetektion. Be-
achten Sie in diesem Fall den Leitfaden auf unserer Internet-
seite.  
 
Weitere Informationen finden Sie auf meiner Homepage. 
 

3. PLEdoc GmbH, 
Essen, 
06.09.2023 

Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen 
hierzu mit, dass von uns verwaltete Versorgungsanlagen der 
nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber von der 
geplanten Maßnahme nicht betroffen werden: 
 
• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen 
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbay-
ern, Schwaig bei Nürnberg 
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), 
Essen 
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH 
(METG), Essen 
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & 
Co. KG (NETG), Dortmund 
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 
 
Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz 
der Eingriffsfolgen entnehmen wir den Unterlagen, dass die 
Kompensationsmaßnahmen erst im weiteren Verfahren fest-
gelegt werden bzw. keine Erwähnung finden. 
 
Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexter-
ner Ausgleichsflächen eine Betroffenheit von uns verwalteter 
Versorgungseinrichtungen nicht auszuschließen ist. Wir bitten 
um Mitteilung der planexternen Flächen bzw. um weitere Be-
teiligung an diesem Verfahren. 
 

Seitens der PLEdoc GmbH werden keine Bedenken geäußert.  
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Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan 
markierte Bereich. 
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben 
Übersicht. 
 
Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbe-
reichs bedarf immer einer erneuten Abstimmung mit uns. 
 

4. Amprion GmbH, 
Dortmund, 
07.09.2023 

Im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchst-
spannungsleitungen unseres Unternehmens. 
 
Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich 
liegen aus heutiger Sicht nicht vor. 
 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versor-
gungsleitungen die zuständigen Unternehmen beteiligt haben. 
 

Seitens der Amprion GmbH werden keine Bedenken geäußert.  

5. Evonik GmbH, 
Marl, 07.09.2023 

In dem in Ihrer Leitungsanfrage angegebenen Bereich verlau-
fen keine der durch uns betreuten Fernleitungen. 
 
In Bezug auf mögliche Ausgleichsflächen oder Kompensati-
onsmaßnahmen bitten wir um erneute Beteiligung. 
 
Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns unter: 
fernleitungsauskunft@evonik.com 
 
Bei Änderung Ihrer Planung bitten wir um erneute Anfrage. 
 

Seitens der Evonik GmbH werden keine Bedenken geäußert.  

6. Bezirksregierung 
Arnsberg, Abt. 6 
Bergbau und 
Energie in NRW, 
12.09.2023 

Zu den bergbaulichen Verhältnissen erhalten Sie folgende 
Hinweise: 
Das o.g. Vorhaben liegt über auf dem Braunkohle verliehenen 
Bergwerksfeld "Kaster" im Eigentum der RV Rheinbraun Han-
del und Dienstleistungen GmbH, hier vertreten durch die RWE 
Power AG, Abt. Liegenschaften und Umsiedlung, Stüttgenweg 
2 in 50935 Köln. 

Der Stellungnahme wird gefolgt. In der Begründung zur 60. Flächen-
nutzungsplanänderung wird unter A 7. „Kennzeichnung und sonstige 
Hinweise“ folgender Hinweis aufgenommen:  
„Der Geltungsbereich der FNP-Änderung liegt über auf dem Braun-
kohle verliehenen Bergwerksfeld „Kaster“, das sich im Eigentum der 
RV Rheinbraun Handel und Dienstleistungen GmbH, vertreten durch 
die RWE Power AG, Abt. Liegenschaften und Umsiedlung, befindet.“ 

mailto:fernleitungsauskunft@evonik.com
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Der Planungsbereich ist nach den hier vorliegenden Unterla-
gen (Differenzenpläne mit Stand: 01.10.2018 aus dem Revier-
bericht, Bericht 1, Auswirkungen der Grundwasserabsenkung, 
des Sammelbescheides - Az.: 61.42.63 -2000-1 -) von durch 
Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus bedingten 
Grundwasserabsenkungen betroffen. Für die Stellungnahme 
wurden folgende Grundwasserleiter (nach Einteilung von 
Schneider & Thiele, 1965) betrachtet: Oberes Stockwerk, 9B, 
8, 7, 6D, 6B, 2 - 5, 09, 07 Kölner Scholle, 05 Kölner Scholle. 
 
Folgendes sollte berücksichtigt werden: 
 
Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den 
fortschreitenden Betrieb der Braunkohlentagebaue, noch über 
einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der 
Beeinflussung der Grundwasserstände im Planungsgebiet in 
den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht 
auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung der bergbaulie-
hen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg 
zu erwarten. Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für 
den Braunkohletagebau als auch bei einem späteren Grund-
wasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewe-
gungen möglich. Diese können bei bestimmten geologischen 
Situationen zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die 
Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die Möglich-
keit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und Vorha-
ben Berücksichtigung finden. 
 
Ich empfehle Ihnen diesbezüglich, zu zukünftigen Planungen, 
sowie zu Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen eine An-
frage an die RWE Power AG, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln, 
sowie für konkrete Grundwasserdaten an den Erftverband, Am 
Erftverband 6 in 50126 Bergheim, zu stellen. 
 

 
Der Stellungnahme wird gefolgt. In der Begründung zur 60. Flächen-
nutzungsplanänderung wird unter A 6.4 „Boden- und Wasserschutz“ 
folgender Hinweis aufgenommen:  
„Der Geltungsbereich ist von durch Sümpfungsmaßnahmen des 
Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen betrof-
fen. Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fort-
schreitenden Betrieb der Braunkohlentagebaue, noch über einen 
längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflus-
sung der Grundwasserstände im Planungsgebiet in den nächsten 
Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Fer-
ner ist nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen 
ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten.  
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohleta-
gebau als auch bei einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind 
hierdurch bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese können bei 
bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an der Tages-
oberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände 
sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen 
und Vorhaben Berücksichtigung finden.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die RWE Power AG und der Erftverband wurden bereits gesondert 
am Verfahren beteiligt.  
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Bearbeitungshinweis: 
Diese Stellungnahme wurde bezüglich der bergbauliehen Ver-
hältnisse auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes erar-
beitet. Die Bezirksregierung Arnsberg hat die zugrunde liegen-
den Daten mit der zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben er-
forderlichen Sorgfalt erhoben und zusammengestellt. Die fort-
schreitende Auswertung und Überprüfung der vorhandenen 
Unterlagen sowie neue Erkenntnisse können zur Folge haben, 
dass es im Zeitverlauf zu abweichenden Informationsgrundla-
gen auch in Bezug auf den hier geprüften Vorhabens- oder 
Planbereich kommt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollstän-
digkeit und Genauigkeit der Daten kann insoweit nicht über-
nommen werden. Soweit Sie als berechtigte öffentliche Stelle 
Zugang zur Behördenversion des Fachinformationssystems 
"Gefährdungspotenziale des Untergrundes in NRW" (FIS 
GDU) besitzen, haben Sie hierdurch die Möglichkeit, den je-
weils aktuellen Stand der hiesigen Erkenntnisse zur bergbau-
liehen Situation zu überprüfen. Details über die Zugangs- und 
Informationsmöglichkeiten dieses Auskunftssystems finden 
Sie auf der Homepage der Bezirksregierung Arnsberg 
(www.bra.nrw.de) mithilfe des Suchbegriffs "Behördenversion 
GDU". Dort wird auch die Möglichkeit erläutert, die Daten ne-
ben der Anwendung ebenfalls als Web Map Service (WMS) zu 
nutzen. 
 

7. REVG Rhein-Erft-
Verkehrsgesell-
schaft mbH, Ker-
pen, 12.09.2023 

Die REVG nimmt wie folgt Stellung: 
 
Oppendorf ist bislang mit Ausnahme eines zeitweise verkeh-
renden Anrufsammeltaxis nicht an den ÖPNV angeschlossen 
– auch nicht mit Linienverkehren, die speziell auf die Belange 
von Schülern ausgerichtet sind (in Bedburg: Linie 987). 
 
Während dies für die Verkehre von und zu den weiterführen-
den Schulen kein Problem darstellt, da die zurückzulegenden 
Wege mit deutlich weniger als 3,5 km Länge nicht unter die 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die nächstgele-
gene Bushaltestelle „Bedburg Millendorf“ liegt je nach Ausgangs-
punkt der Wohnbaufläche in 400 - 500 m Entfernung. Eine Entfer-
nung von 600 m gilt im Allgemeinen als zumutbar. Für zukünftige 
Bauvorhaben ist eine Erweiterung des ÖPNV-Netzes zu prüfen.  
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Schülerfahrtkostenverordnung fallen und somit kein entspre-
chender Verkehr angeboten werden muss, kann es notwendig 
werden, die Fahrten der Linie 987, welche bisher bereits auch 
Millendorf bedienen, zukünftig auch über Oppendorf zu füh-
ren. Bitte bedenken Sie dies bei der Herstellung des Straßen-
netzes, sodass bei Bedarf eine Befahrung per Bus möglich 
wäre – auch und gerade als Stichfahrt von Millendorf kom-
mend, d. h. inklusive Wende- oder Umfahrungsmöglichkeit. 
 

8. Bundesamt für 
Infrastruktur, Um-
weltschutz und 
Dienstleistungen 
der Bundeswehr, 
Bonn, 14.09.2023 

Die von Ihnen beabsichtigte(n) Maßnahme(n) befindet / befin-
den sich 
 
- in einem militärischen Zuständigkeitsbereich Flugplatz Gei-
lenkirchen 
 
Die Belange der Bundeswehr sind somit ggf. mehrfach be-
rührt. 
 
Grundsätzlich und ohne nähere Prüfung sollte die Bauhöhe 30 
Meter über Grund hier nicht übersteigen. Ich weise darauf hin, 
dass sich Ihr Plangebiet im Bereich eines militärischen Flug-
gebietes befindet. Hier ist mit Lärm- /und Abgasimmissionen 
zu rechnen. Ferner weise ich darauf hin, dass spätere Ersatz-
ansprüche gegen die Bundeswehr nicht anerkannt werden 
können. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
In der Begründung zur 60. Flächennutzungsplanänderung wird unter 
A 6.3 „Immissionsschutz“ folgender Hinweis aufgenommen:  
„Der Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes liegt im Ein-
flussbereich des militärischen Flugplatzes Geilenkirchen. Deshalb ist 
mit Lärm- und Abgasemissionen durch den militärischen Flugbetrieb 
zu rechnen, die aber ebenfalls als geringfügig einzustufen sind.“ 
Höhenfestsetzungen sind nicht Gegenstand des FNP – Änderungs-
verfahrens.  

9. Bezirksregierung 
Düsseldorf, Dez. 
33, Ländliche 
Entwicklung, Bo-
denordnung, 
15.09.2023 

Aus Sicht der von Dezernat 33 zu vertretenden Belange be-
stehen keine Bedenken und Anregungen. 
 

Seitens der Bezirksregierung Düsseldorf Dez. 33 werden keine Be-
denken geäußert.  
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10. Thyssengas 
GmbH, Dort-
mund, 
15.09.2023 

Von dem zuvor genannten behördlichen Verfahren werden 
weder geplante noch vorhandene Anlagen unserer Gesell-
schaft betroffen. 
Unter der Voraussetzung, dass die Planungsgrenzen beibe-
halten werden, ist eine weitere Beteiligung an dem Verfahren 
nicht erforderlich. 
 

Seitens der Thyssengas GmbH werden keine Bedenken geäußert.  

11. Landwirtschafts-
kammer NRW, 
Rhein-Erft-Kreis, 
Köln, 18.09.2023 

Gegen die o. g. Planungen bestehen seitens der Landwirt-
schaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Rhein-Erft-
Kreis, keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
Für die Berechnung des Kompensationsflächenbedarfs regen 
wir die Anwendung der "Nummerischen Bewertung von Bio-
toptypen für die Eingriffsregelung in NRW, 2008" des Landes-
amtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) als 
anerkanntes Verfahren nach dem aktuellen Stand an. Dies be-
stätigt auch der Einführungserlass zum Landschaftsgesetz für 
Eingriffe durch Straßenbauvorhaben (ELES). 
 
Wir gehen davon aus, dass die notwendigen Kompensations- 
und Ausgleichsmaßnahmen so weit möglich im Plangebiet 
vorgenommen werden. In diesem Zusammenhang sind Dach- 
und Fassadenbegrünungen, Anlagen von Gehölzstrukturen 
und Grünstreifen zu nennen. 
Für die darüber hinaus notwendig werdenden weiteren Kom-
pensations- und Ausgleichsmaßnahmen regen wir an, diese 
m t den im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie geplanten 
Maßnahmen an der Erft zusammenzulegen. 
Bei der Berechnung des erforderlichen Kompensationsmaß-
nahmenbedarfs an Fließgewässern und in Auen wäre die Be-
rechnung nach der "Kompensation Blau" anzuwenden, die 
mindestens eine Verdopplung der Öko-Punkte vorsieht. 
Alternativ ermöglicht die Anwendung des MKULNV Verfah-
rens (Koenzen) eine Vervielfachung der Öko-Punkte um den 
Faktor 2,5. 

Seitens der Landwirtschaftskammer NRW werden keine grundsätz-
lichen Bedenken geäußert.  
 
 
Die Bewertung der Biotoptypen erfolgt im nachgeordneten Bebau-
ungsplanverfahren.  
 
 
 
 
 
 
Festsetzungen zur Dachform erfolgen im nachgeordneten Bebau-
ungsplanverfahren.  
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Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nach 
§ 15 Abs. 3 BNatSchG zu prüfen ist, "ob der Ausgleich oder 
Ersatz auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch Maß-
nahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen oder durch 
Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die der dauerhaf-
ten Aufwertung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbil-
des dienen, erbracht werden kann". 
 

12. Bezirksregierung 
Köln, Dez. 53 Im-
missionsschutz, 
21.09.2023 
 

In dem derzeit gültigen Flächennutzungsplan wird die 110kV-
Stromfreileitung dargestellt, die unmittelbar nordöstlich des 
Änderungsbereiches verläuft. Darin ist um die Leitungstrasse 
ein beidseitiger Sicherheitsabstand von 30 m dargestellt.  
 
Gemäß Ihren Antragsunterlagen (Erläuterungsbericht S. 3) 
planen Sie jedoch mit einem 10 m Abstand zur 110 kV-Lei-
tung, ausgehend von der Mitte der Freileitung.   
 
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass von Freileitungen zur 
Übertragung elektrischer Energie sowie Umspannanlagen, 
Ortsnetzstationen etc. als Niederfrequenzanlagen schädliche 
Umwelteinwirkungen durch elektrische und magnetische Fel-
der hervorgerufen werden können. Zur Einhaltung der Grenz-
werte nach der 26. BImSchV (Verordnung über elektromagne-
tische Felder) ist ohne weitere Detailinformationen zu empfeh-
len, unmittelbar unterhalb von Hochspannungsfreileitungen 
sowie zusätzlich in einem an die äußeren Leiter der Freilei-
tung angrenzenden Streifen eine Bebaubarkeit auszuschlie-
ßen bzw. diejenigen Nutzungen auszuschließen, die mit dem 
mehr als nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen ver-
bunden sind.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt. Im Rahmen des nachgeordneten 
Bebauungsplanverfahrens werden die Baugrenzen außerhalb des 
Schutzstreifens festgesetzt. 
In die Begründung zur 60. Flächennutzungsplanänderung wird unter 
A 6.3 „Immissionsschutz“ ein entsprechender Hinweis aufgenom-
men. Der Sicherheitsabstand beruht auf der Stellungnahme der 
Westnetz GmbH vom 28.09.2023 im Rahmen der frühzeitigen Betei-
ligung zum Bebauungsplan Nr. 33.   
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Die Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 
(LAI) definiert in ihrem Fachbericht „Hinweise zur Durchfüh-
rung der Verordnung über elektromagnetische Felder“ (Stand 
22.10.2014) für Niederfrequenzanlagen mit einer Übertra-
gungsspannung von 110 kV eine Breite des jeweils an den äu-
ßeren Leiter angrenzenden Streifens von 10 m als maßgebli-
chen Immissionsort (Ausführungen im Abschnitt II, Ziffer 3.1). 
 
Zur Auslegung des Begriffs für Nutzungen, die „nicht nur zum 
vorübergehenden Aufenthalt von Menschen“ bestimmt sind, 
verweise ich ebenfalls auf die Ausführungen im Fachbericht 
des LAI (s. Abschnitt II, Ziffer 3.2).   
 
Diese Hinweise zur Durchführung der Verordnung über elekt-
romagnetische Felder können auf der Homepage des LAI un-
ter folgendem Link in der Rubrik „Physikalische Einwirkungen“ 
heruntergeladen werden:  
https://www.lai-immissionsschutz.de/Veroeffentlichungen-
67.html   
 
Gegebenenfalls sollten Sie zur Beurteilung schädlicher Um-
welteinwirkungen durch elektrische und magnetische Felder 
Detailinformationen beim Netzbetreiber einholen. Aussagen 
zur Einhaltung der Grenzwerte nach der 26. BImSchV sollten 
sich entsprechend den LAI-Hinweisen auf die höchste betrieb-
liche Anlagenauslastung beziehen.  
 
Des Weiteren weise ich Sie daraufhin, dass es aufgrund der 
Nähe des Plangebietes zur Freileitung zu Lärmimmissionen 
durch Koronaeffekte kommen kann.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Westnetz GmbH wurde gesondert am Verfahren beteiligt.  
 
 
 
 
 
 
In die Begründung zur 60. Flächennutzungsplanänderung wird unter 
A 6.3 „Immissionsschutz“ ein entsprechender Hinweis aufgenom-
men. 
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13. RWE Power AG, 
Abt. Markschei-
dewesen & Berg-
schäden, Berg-
heim, 21.09.2023 

Wir haben Ihre Anfrage erhalten und weisen darauf hin, dass 
die Bodenkarte des Landes Nordrhein-Westfalen, Blatt L 
5104, im gesamten Plangebiet Böden ausweist, die humoses 
Bodenmaterial enthalten. 
 
 
Humose Böden sind empfindlich gegen Bodendruck und im 
Allgemeinen kaum tragfähig. Erfahrungsgemäß wechseln die 
Bodenschichten auf kurzer Distanz in ihrer Verbreitung und 
Mächtigkeit. so dass selbst bei einer gleichmäßigen Belastung 
diese Böden mit unterschiedlichen Setzungen reagieren kön-
nen. 
Das gesamte Plangebiet ist daher wegen der Baugrundver-
hältnisse gemäß §5 Abs. 3 Nr. 1 BauGB bzw. §9 Abs. 5 Nr. 1 
BauGB als Fläche zu kennzeichnen, bei deren Bebauung ggf. 
besondere bauliche Maßnahmen, insbesondere im Grün-
dungsbereich, erforderlich sind. 
 
Hier sind die Bauvorschriften des Eurocode 7 „Geotechnik" 
DIN EN 1997-1 mit nationalem Anhang, die Normblätter der 
DIN 1054 „Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und 
Grundbau - Ergänzende Regelungen“, und der DIN 18 196 
„Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation für bautechnische 
Zwecke" mit der Tabelle 4, die organische und organogene 
Böden als Baugrund ungeeignet einstuft. sowie die Bestim-
mungen der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu 
beachten. 
 
Sofern weitere Belange unserer Gesellschaft von der Maß-
nahme betroffen werden, erhalten Sie von unserer koordinie-
renden Abteilung Liegenschaften ein gesondertes Antwort-
schreiben. 
 

 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird gefolgt. In der Begründung zur 60. Flächen-
nutzungsplanänderung wird unter A 6.4 „Boden- und Wasserschutz“ 
ein entsprechender Hinweis aufgenommen. 
 
 
 
In der Begründung zur 60. Flächennutzungsplanänderung wird unter 
A 7. „Kennzeichnung und sonstige Hinweise“ ein entsprechender 
Hinweis auf die humosen Böden und die erforderliche Kennzeich-
nung des Änderungsbereiches aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die RWE Power AG wird im weiteren Verfahren beteiligt.  
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14.  Bezirksregierung 
Köln, Dez. 54 
Wasserwirtschaft  
27.09.2023 

Mit Ihrem Schreiben vom 01.09.2023 übersandten Sie mir die 
Unterlagen zu oben genanntem Verfahren. 
  
Zu dem Verfahren gebe ich folgende Stellungnahme ab: 
  
Länderübergreifender Raumordnungsplan Hochwasserschutz 
  
Am 01. September 2021 ist die Verordnung über die Raum-
ordnung im Bund für einen länderübergreifenden Hochwas-
serschutz (BRPHV) vom 19. August 2021 des Bundesministe-
riums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) in Kraft getreten 
(abrufbar unter:  
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesan-
zeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s3712.pdf). Das übergreifende 
Ziel dieses Raumordnungsplans ist es, das Hochwasserrisiko 
in Deutschland für Siedlungs- und Verkehrsflächen sowie kri-
tische Infrastrukturen zu minimieren und dadurch mögliche 
Schadenspotenziale einzugrenzen. Die in der Anlage der Ver-
ordnung aufgeführten Ziele (Z) und Grundsätze (G) sind daher 
im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung/Änderung des Flä-
chennutzungsplans zu berücksichtigen.  
  
Grundsätzliches 
•          Mit der Einführung dieses Raumordnungsplans führt 
der Bund u. a. einen risikobasierten Ansatz in der Raumpla-
nung ein, um Empfindlichkeiten und Schutzwürdigkeiten in 
den durch Hochwasser bedrohten Gebieten im Raumpla-
nungsprozess stärker zu berücksichtigen. 
•          Die Wasserwirtschaft unterstützt die Kommunalpla-
nung hierbei durch die Übermittlung der erhobenen Daten zu 
den Grundlagen der Wasserwirtschaft. 
•          Die Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes blei-
ben unberührt; es erfolgt eine weitgehende Bezugnahme auf 
die Definitionen und die Gebietskulissen des Fachrechts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s3712.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s3712.pdf
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•          Die Verordnung nimmt eine verstärkte Berücksichti-
gung von Flächen außerhalb von festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten in den Blick; diese Flächen weisen statistisch 
ein zunehmendes Schadenspotential auf. 
•          Der kommunalen Bauleitplanung obliegt die Konkreti-
sierung des BRPHV und eine Auseinandersetzung mit den 
einzelnen Zielen und Grundsätzen. 
  
  
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht gebe ich hierzu folgende Hin-
weise: 
  
  
Nur, wenn ich nichts finde zu: 
Zu I.1.1. (Z) - Hochwasser 
Zu I.2.1. (Z) - Starkregen 
Zu II.1.2 (Z), II.1.4 (G), II.1.5 (G), II.1.6 (G) und II.2.3. (Z) - 
Wenn Hochwasserschutzanlage vorhanden (Einzelfall) 
  
Zu I.1.1. (Z) 
Ich weise darauf hin, dass die Risiken von Hochwasser in dem 
Planungsraum zu prüfen sind. Neben der Eintrittswahrschein-
lichkeit und der räumlichen und zeitlichen Auswirkung im 
Hochwasserfall sind auch die Wassertiefe und Fließgeschwin-
digkeit für eine Risikoabschätzung zu betrachten. Die amtli-
chen Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokar-
ten können unter https://www.flussgebiete.nrw.de/hochwas-
sergefahrenkarten-und-hochwasserrisikokarten-8406 abgeru-
fen werden.  
  
Zu I.2.1. (Z) 
Bei der Einschätzung des Risikos aus Starkregenereignissen 
können die vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 
(BKG) veröffentlichte Starkregengefahrenhinweiskarte für 
NRW (abzurufen unter www.klimaanpassung-karte.nrw.de im 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen.  
Gemäß Stellungnahme des Erftverbandes vom 06.10.2023 ist für 
den Pützer Bach kein Überschwemmungsgebiet nach § 76 Wasser-
haushaltsgesetz festgelegt worden.  
Innerhalb des Erläuterungsberichtes zur 60. Flächennutzungs-
planänderung wurde unter 1.2 und unter 6.4 bereits auf das Hoch-
wasserrisiko und die Überschwemmungstiefen hingewiesen.  
Entsprechende Hinweise werden in die Begründung zur Flächennut-
zungsplanänderung unter A 6.4 „Boden- und Wasserschutz“ sowie 
in den Umweltbericht unter B 2.1.3 „Schutzgüter Fläche, Boden und 
Wasser“ aufgenommen.  
 
 
 
 

https://www.flussgebiete.nrw.de/hochwassergefahrenkarten-und-hochwasserrisikokarten-8406
https://www.flussgebiete.nrw.de/hochwassergefahrenkarten-und-hochwasserrisikokarten-8406
http://www.klimaanpassung-karte.nrw.de/
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Handlungsfeld Hochwasserschutz) eine hilfreiche Grundlage 
bieten. Ebenso können die kommunalen Starkregenrisikoma-
nagementkonzepte hinzugezogen werden, insoweit diese für 
den angebenden Planungsraum erstellt wurden. 
  
Zu II.1.2 (Z), II.1.4 (G), II.1.5 (G), II.1.6 (G) und II.2.3. (Z) Es 
ist zu prüfen, ob in dem angegeben Planungsraum nachfol-
gende Maßnahmen derzeit in Abstimmung sind oder/und zu-
künftig geplant werden sollten: 
•          Freihaltung von Flächen für eine Verstärkung von 
Hochwasserschutzanlagen oder zur Deichrückverlegung 
•          Gewässerausbauverfahren mit Auswirkungen auf den 
Hochwasserschutz  
•          Hochwasserschutzmaßnahmen zur Sicherung der 
Maßnahmenliste des Nationalen Hochwasserschutzpro-
gramm 
Es ist im Einzelfall zu prüfen und abzustimmen, ob der ange-
gebene Planungsraum gegen eine dieser beabsichtigten was-
serwirtschaftlichen Maßnahmen spricht. Auskunft hierüber 
können bei den Unterhaltungs- und Ausbaupflichtigen oder 
den zuständigen Wasserbehörden eingeholt werden.  
  
Zu II.2.2 (G) 
Insbesondere weise ich auf die Prüfung der unter Satz 2 Num-
mer 1 genannten „Rücknahme von in Flächennutzungsplänen 
für die Bebauung dargestellten Flächen“ und Satz 2 Nummer 
2 genannten „Umplanung und Umbau vorhandener Siedlun-
gen und Siedlungsstrukturen“ hin.  
  
Zu II.3 (G) 
Insbesondere weise ich auf das Planungs- und Genehmi-
gungsverbot von in Satz 1 Nummer 3 genannten baulichen 
Anlagen in Risikogebieten außerhalb von Überschwem-
mungsgebieten hin.   
  

 
 
 
 
 
Die zuständige Untere Wasserbehörde sowie der Erftverband wur-
den am Verfahren beteiligt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß Stellungnahme des Erftverbandes vom 06.10.2023 ist für 
den Pützer Bach kein Überschwemmungsgebiet nach § 76 Wasser-
haushaltsgesetz festgelegt worden.  
 
 
 
 
Im Rahmen der 60. Flächennutzungsplanänderung soll die im 
rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt bestehende Darstel-
lung einer „Fläche für die Landwirtschaft“ in die Darstellung einer 
„Wohnbaufläche“ geändert werden. Kritische Infrastrukturen wie in 
der Anlage zur Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen 
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Ansonsten erkenne ich keine Betroffenheit in den Zuständig-
keiten von Dezernat 54 der Bezirksregierung Köln (Obere 
Wasserbehörde). 
 

länderübergreifenden Hochwasserschutz (BRPHV) vom 19. August 
2021 des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) 
unter 3. II.3 beschrieben sind nicht vorgesehen. 

15. LVR-Dezernat für 
Kultur und Land-
schaftliche Kultur-
pflege, Köln, 
29.09.2023 

Vielen Dank für die Beteiligung am o.g. Verfahren, zu dem im 
Folgenden aus Sicht der LVR-Abteilung Kulturlandschafts-
pflege bezugnehmend zum Schutzgut „Kulturelles Erbe und 
sonstige Sachgüter“ Stellung nehme. 
 
Zu den Kernkompetenzen des Landschaftsverbandes Rhein-
land zählt die Kulturlandschaftspflege. Im Sinne des ROG 
(2008) befasst sich diese mit den historisch geprägten und ge-
wachsenen Kulturlandschaften im Rheinland. Übergreifend 
regelt das ROG §2 Abs. 2 Nr. 5: „Kulturlandschaften sind zu 
erhalten und zu entwickeln. Historisch geprägte und gewach-
sene Kulturlandschaften sind in ihren prägenden Merkmalen 
und mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu erhalten.“ 
 
Aus kulturlandschaftlicher Sicht sind für den Landschaftsver-
band Rheinland folgende Untersuchungsgegenstände be-
deutsam: 
 
● die im § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB aufgelisteten Belange der 
Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die 
erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschicht-
licher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die 
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes sowie 
 
● die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannte Landschaftspflege 
sowie die ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz nach 
§ 1a Abs. 2 und 3 BauGB,  
 

Seitens des LVR-Dezernats für Kultur und Landschaftliche Kultur-
pflege werden keine grundsätzlichen Bedenken geäußert.  
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● die in § 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG geforderte Bewahrung his-
torisch gewachsener Kulturlandschaften, auch mit ihren Kul-
tur-, Bau- und Bodendenkmälern, zur dauerhaften Sicherung 
der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswer-
tes von Natur und Landschaft. 
 
Aus kulturlandschaftspflegerischer Sicht ist insbesondere das 
Schutzgut „Kulturelles Erbe“ (Baudenkmäler, Denkmalberei-
che, historisch erhaltenswerte Bausubstanz, Bodendenkmä-
ler, vermutete Bodendenkmäler, historische Kulturland-
schaftsbereiche und historische Kulturlandschaftselemente 
sowie das Immaterielle Erbe) Gegenstand der Betrachtung. 
 
Berücksichtigung des Schutzguts „Kulturelles Erbe und 
sonstige Sachgüter“ in der vorliegenden Planung 
 
Das Plangebiet liegt im erhaltenswerten Kulturlandschaftsbe-
reich 062 „Höfe am Pützbach bei Millendorf“ gem. Kultur-
landschaftlichen Fachbeitrag zum Regionalplan Köln. Im Rah-
men der Umweltprüfung ist der Kulturlandschaftsbereich zu 
nennen und mögliche negative Auswirkungen seitens der Pla-
nung auf wertgebende Bestandteile des KLB’s zu prüfen. 
 
Aktuell ist aber davon auszugehen, dass wertgebende Be-
standteile des Kulturlandschaftsbereiches nicht betroffen sind. 
Um die historische Struktur der Umgebung zu bewahren, emp-
fehlen wir aber eine angepasste Bebauung, die sich von den 
baulichen Dimensionen her der vorhandenen Struktur anpasst 
bzw. unterordnet. 
 
Aus kulturlandschaftlicher Fachsicht bestehen daher zu die-
sem Zeitpunkt keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Umweltbericht 
zur 60. Flächennutzungsplanänderung werden unter B 2.1 „Untersu-
chungsrelevante Sachgüter“ alle für den Änderungsbereich relevan-
ten Sachgüter untersucht und unter B 2.1.4 „Schutzgut Kultur und 
sonstige Sachgüter“ die genannten Hinweise berücksichtigt. 
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16. Westnetz GmbH, 
Bergheim, Regio-
nalzentrum Westl. 
Rheinland, 
26.09.2023.2023 
 
 

Vorab möchten wir darauf hinweisen, dass uns die Strom- 
Netzgesellschaft Stadt Bedburg GmbH & Co.KG und die Gas- 
Netzgesellschaft Stadt Bedburg GmbH & Co. KG im Stadtge-
biet Bedburg mit der Betriebsführung der Versorgungsleitun-
gen beauftragt hat. Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, 
dass uns die Wassernetzgesellschaft Erft GmbH & Co. KG so-
wie die Westenergie AG mit der Betriebsführung der Wasser-
versorgungsleitungen beauftragt hat. 
 
In Ihrem Schreiben vom 01.09.2023 bitten Sie uns um Stel-
lungnahme zu obigem Sachverhalt. Nach Prüfung der uns zu-
gesandten Unterlagen weisen wir auf folgende Bedenken hin: 
 
Parallel zur Straße "Zur Gaulshütte" verläuft eine Freileitungs-
trasse. Diese ist bereits in den Planunterlagen des Beteili-
gungsverfahren eingezeichnet. Der Schutzstreifen der Trasse 
ist dringend zu beachten. Da es sich bei der Freileitung sowohl 
um Mittel- als auch um 110 kV Hochspannung handelt, haben 
wir das Verfahren an die zuständige Abteilung für Hochspan-
nung weitergeleitet. Diese werden separat eine Stellung-
nahme abgegeben. Auch bei verspäteter Einreichung bitten 
wir um Berücksichtigung. 
 
Innerhalb der umliegenden Straßen liegen Versorgungsleitun-
gen, die bei baulichen Änderungen geschützt werden müssen. 
 
Zur Versorgung mit Strom kann die Errichtung einer zusätzli-
chen Ortsnetzstation erforderlich werden. Ein entsprechendes 
Grundstück ist dann gemeinsam abzustimmen. Diesbezüglich 
ist die frühzeitige Bekanntmachung der benötigten elektri-
schen Leistung dringend erforderlich. 
 
Eine Gasversorgung im Plangebiet ist derzeit nicht geplant 
und nicht vorhanden. 
 

Der Stellungnahme wird gefolgt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Begründung zur 60. Flächennutzungsplanänderung wird unter 
A 4. „Ziel und Zweck der Änderung“ folgender Hinweis aufgenom-
men: 
„Im Rahmen des nachgeordneten Bebauungsplanverfahrens sind 
die Restriktionen, die aus den Lärmemissionen der BAB 61, dem Ab-
stand zur 110kV-Leitung und der Starkregensituation ergeben, durch 
entsprechende Maßnahmen und Festsetzungen hinreichend zu be-
rücksichtigen.“ 
 
 
Die Berücksichtigung eventueller Versorgungsleitungen erfolgt im 
Rahmen des nachgeordneten Bebauungsplanverfahrens.  
 
Die Versorgung mit Strom, Wasser und Energie wird im nachfolgen-
den Bebauungsplanverfahren berücksichtigt.  
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Zur Trinkwasserversorgung gilt jeweils die aktuelle Verord-
nung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit 
Wasser (AVBWasserV) inkl. deren ergänzenden Bedingun-
gen einschlägig für das gesamte Bebauungsgebiet. 
 
Wir bitten Sie bei der Planung von Bepflanzungszenen darauf 
zu achten, dass unsere Versorgungsleitungstrassen frei von 
Baum und Strauchwerk bleiben. 
Bei nicht auszuschließenden Näherungen von Bepflanzungen 
an unsere Versorgungsleitungen, bitten wir Sie die DVGW 
Richtlinie GW 125 " Bepflanzungen im Bereich unterirdischer 
Versorgungsanlagen" zu berücksichtigen. Darüber hinaus 
sind notwendig werdende Schutzmaßnahmen mit uns abzu-
stimmen. 
 

 
 
 
 
 
Im nachgeordneten Bebauungsplan Nr. 33 / Lipp werden unter D 4. 
„110 kV – Hochspannungsfreileitung“ alle relevanten Hinweise auf-
genommen und in der Planung berücksichtigt.  

17. Rhein-Erft-Kreis, 
Amt 61, Berg-
heim, 03.10.2023 

Unter Berücksichtigung folgender teilfachlicher Stellungnah-
men bestehen seitens des Rhein-Erft-Kreises keine grund-
sätzlichen Bedenken zu o.g. Flächennutzungsplan. 
 
Amt für öffentlichen Personennahverkehr 
 
Es bestehen keine Bedenken, jedoch verweise ich auf meine 
Stellungnahme bezüglich des Bebauungsplans Nr. 33: 
Es bestehen hinsichtlich des Planverfahrens keine grundle-
genden Bedenken, allerdings sollte sich frühzeitig mit der 
Frage des Schülerverkehrs beschäftigt werden, da in der Re-
gel in Neubaugebieten ein größerer Anteil an jungen Familien 
mit Kindern vorherrscht. 
Die nächstgelegene Haltestelle Millendorf liegt je nach Aus-
gangspunkt der Wohnbaufläche in 400 - 500 m Entfernung. 
Der Weg zu dieser Haltestelle führt über freies Feld und unter 
der Autobahn hindurch. Hier sollte geprüft werden, ob der Weg 
auch insbesondere im Winter/ im Dunkeln für (Grund-) Schul-
kinder geeignet ist. Alternativ könnte auch geprüft werden, im 

Seitens des Rhein-Erft-Kreises werden keine grundsätzlichen Be-
denken geäußert.  
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Problemstel-
lung wird in die Begründung des nachgeordneten Bebauungsplanes 
Nr. 33 unter 4.1 „Verkehrliche Erschließung“ aufgenommen.  
 
 
 
 
Die nächstgelegene Bushaltestelle „Bedburg Millendorf“ liegt je nach 
Ausgangspunkt der Wohnbaufläche in 400 - 500 m Entfernung. Eine 
Entfernung von 600 m gilt im Allgemeinen als zumutbar. Für zukünf-
tige Bauvorhaben ist eine Erweiterung des ÖPNV-Netzes zu prüfen. 
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Ortsteil Oppendorf eine Haltestelle im Schülerverkehr einzu-
richten oder Oppendorf mit einer Ortsbuslinie zu erschließen. 
 
 
 
 
Untere Wasserbehörde 
 
Die geplante Entwässerung ist mit der Unteren Wasserbe-
hörde des Rhein-Erft-Kreises abzustimmen. Ich rege an, die 
Untere Wasserbehörde bereits in der Planungsphase zu be-
teiligen. 
Bei einer Einleitung des Niederschlagswassers in ein Fließge-
wässer ist die Leistungsfähigkeit des Gewässers einschließ-
lich des stofflich und mengenmäßig schadlosen Abflusses 
nachzuweisen. 
Dies gilt auch, wenn die Ableitung über ein Becken erfolgt, der 
dann in ein Gewässer mündet. 
Ein ebensolcher Nachweis ist für das Becken zu erbringen. 
 
Untere Bodenschutzbehörde 
 
Für die Planfläche liegen der Unteren Bodenschutzbehörde 
keine Hinweise auf Bodenverunreinigungen vor. Es werden 
aber folgende Anregungen und Hinweise hervorgebracht: 
 
 
- ·Im Plangebiet liegen nach Informationen des Geologischen 
Dienst NRW schutzwürdige Böden vor. Die Böden weisen 
eine hohe oder sehr hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit auf 
und bieten eine ausgezeichnete Lebensraumfunktion, die sich 
aus der hohen Puffer- und Speicherkapazität für Wasser und 
Nährstoffe zusammensetzt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wird ein umfassendes Ent-
wässerungskonzept erstellt. Dieses wurde mit der Unteren Wasser-
behörde des Rhein-Erft-Kreises abgestimmt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
Die Schutzwürdigkeit des Bodens wird in die Begründung zur 60. 
Flächennutzungsplanänderung und in den Umweltbericht aufge-
nommen.  
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- Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen 
seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion. als Ar-
chiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich ver-
mieden werden (§ 1, § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BBodSchG). 
 
- Der bodenschonende Umgang ist im weiteren Bauleitverfah-
ren detailliert festzulegen. Insbesondere möchte ich ein flä-
chensparendes Bauen und eine Minimierung der Versiege-
lung anregen, um die wertvolle Ressource Boden möglichst 
wenig in Anspruch zu nehmen. Ich bitte daher um die Auf-
nahme folgender Festsetzungen: 
Aus Vorsorgegründen und zum Schutz der Bodenfunktionen, 
ist bei der Baumaßnahme mit einer Größe von mehr als 3.000 
m2 eine Bodenkundliche Baubegleitung (gem. §4 Abs.5 
BBodSchV vom 09.07.2021) nach der DIN 19639 anzuwen-
den. Hierzu ist vor Beginn der Baumaßnahme ein Boden-
schutzkonzept durch einen Fachgutachter zu erstellen. 
 
Das Amt für Straßenbau und Verkehr und das Straßenver-
kehrsamt sind vom o.g. Vorhaben nicht betroffen. 
Die Untere Naturschutzbehörde und die Untere Immissi-
onsschutzbehörde äußern zu o.g. Verfahren keine Beden-
ken. 
 

In der Begründung zur 60. Flächennutzungsplanänderung unter A 
6.4. „Boden- und Wasserschutz“ wird ein entsprechender Hinweis 
aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seitens des Amtes für Straßenbau und Verkehr und des Straßenver-
kehrsamtes werden keine Bedenken geäußert.  
Seitens der  Unteren Naturschutzbehörde und der unteren Immissi-
onsschutzbehörde werden keine Bedenken geäußert.  

18. Die Autobahn 
GmbH des Bun-
des, Ndl. Rhein-
land, 05.10.2023 

Zur frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan Nr. 33/Lipp 
und der 60. Flächennutzungsplanänderung nimmt die Auto-
bahn GmbH wie folgt Stellung: 
 
Die Niederlassung Rheinland der Autobahn GmbH des Bun-
des ist für den Betrieb und die Unterhaltung der unmittelbar 
entlang des Plangebietes in einer Entfernung von ca. 70 m 
verlaufenden Autobahn 61, Abschnitt 18 zuständig. Weiterhin 
grenzt das Plangebiet unmittelbar an ein Regenrückhaltebe-
cken der Autobahn an. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass die Maßnahmen 
des Bedarfsplans für die Bundesfernstraßen sowie des Lan-
desstraßenbedarfsplans zu berücksichtigen sind. 
Im Bedarfsplan enthalten sind nachfolgende Projekte als “Wei-
terer Bedarf“:  

• A061-G80-NW: 
AK Kerpen - AS Jackerath 
 
Im Hinblick auf zukünftige Baumaßnahmen und Planungen 
der Straßenbauverwaltung wird aus planerischer Sicht darauf 
hingewiesen, dass vor allem im Nahbereich die Erkelenzer 
Straße durch ein A-Bauwerk im Zuge der BAB 61 überspannt 
wird und eine heranrückende Wohnbebauung zusätzliche 
Konfliktpunkte für einen zukünftigen Ersatzneubau erzeugen 
würde. 
 
Ich weise darauf hin, dass gegenüber der Straßenbauverwal-
tung weder jetzt noch zukünftig aus dieser Planung Ansprüche 
auf aktiven und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls. erfor-
derlich werdende Maßnahmen bzgl. der Schadstoffausbrei-
tung geltend gemacht werden können. 
 
Hinsichtlich der Entwässerung des Plangebietes ist zu beach-
ten, dass dem Straßengelände der A61 oder sonstigen Ein-
richtungen weder mittelbar noch unmittelbar Schmutz- und 
Abwässer – auch in geklärtem Zustand – sowie sonstige ge-
sammelte Wässer aller Art zugeleitet werden dürfen. 
 
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass durch die Fest-
setzung planexterner Ausgleichsflächen eine Betroffenheit 
von Einrichtungen der Straßenbauverwaltung nicht auszu-
schließen ist. Zu gegebener Zeit wird daher um Mitteilung der 
planexternen Flächen wird gebeten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Änderungsbereich liegt in einem ausreichenden Abstand zur Au-
tobahn, so dass dieser, eventuelle Baumaßnahmen der Autobahn 
GmbH nicht beeinträchtigt.  
 
 
 
 
 
Die Regelung des Lärmschutzes erfolgt im nachgeordneten Bebau-
ungsplanverfahren.  
 
 
 
 
Im Rahmen des nachgeordneten Bebauungsplanverfahrens wird ein 
umfassendes Entwässerungskonzept erstellt.  
 
 
 
 
Die Ausgleichsmaßnahmen werden im Rahmen des nachgeordne-
ten Bebauungsplanverfahren ermittelt.   
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Die vorliegenden Planungen berühren die Belange des Fern-
straßen-Bundesamtes Leipzig (FBA). Die Beteiligung erfolgte 
daher durch die Autobahn GmbH des Bundes. 
Die vorbezeichnete Bauleitplanung wird beim FBA unter dem 
Geschäftszeichen S1/03-05-02-03#00013#0458 geführt. Die 
Belange des FBA wurden in der vorliegenden Stellungnahme 
entsprechend berücksichtigt: 
 

• „Die 40 m - Anbauverbotszone und die 100 m - Anbau-
beschränkungszone der BAB 61 sind entsprechend 
bezeichnet in der Planzeichnung mit Legende darzu-
stellen. 

 
In die Begründung des Bebauungsplans ist Folgendes aufzu-
nehmen: 
 

• Längs der Autobahn dürfen Hochbauten jeder Art in ei-
ner Entfernung bis zu 40 Meter gemessen vom äuße-
ren befestigten Rand der Fahrbahn nicht errichtet wer-
den, § 9 Abs. 1 FStrG. Dies betrifft jegliche Hochbau-
ten, auch Nebenanlagen als solche, sowie auch Ab-
grabungen und Aufschüttungen größeren Umfangs, 
auch auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche 
innerhalb der 40 m Anbauverbotszone. Einer mögli-
chen Unterschreitung der 40- Meter-Grenze wird im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens pauschal 
nicht zugestimmt. 

 

• Gemäß § 9 Abs. 2 FStrG bedürfen konkrete Bauvorha-
ben (auch baurechtlich verfahrensfreie Vorhaben) der 
Zustimmung/Genehmigung des Fernstraßen-Bundes-
amtes, wenn sie längs der Bundesautobahnen in einer 
Entfernung bis zu 100 Meter und längs der Bundes-
straßen außerhalb der zur Erschließung der anliegen-

 
 
 
 
 
 
 
 
Die 100 m - Anbaubeschränkungszone wird zeichnerisch in den 
nachgeordneten Bebauungsplan Nr. 33 / Lipp aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
Der Änderungsbereich befindet sich außerhalb der 40 m – Anbau-
verbotszone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Begründung für die 60. Flächennutzungsplanänderung wird 
unter A 7. „Kennzeichnung und sonstige Hinweise“ folgender Hin-
weis aufgenommen:  
„Der Änderungsbereich liegt teilweise innerhalb der Anbaubeschrän-
kungszone der BAB 61.“  
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den Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahr-
ten bis zu 40 Meter, gemessen vom äußeren befestig-
ten Rand der Fahrbahn, errichtet, erheblich geändert 
oder anders genutzt werden. In diesem Zusammen-
hang sollte der als Ausgleichsfläche vorgesehen Be-
reich die gesamte 40 m - Anbauverbotszone umfas-
sen. 

 

• Werbeanlagen, die den Verkehrsteilnehmer ablenken 
können und somit geeignet sind die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs zu gefährden, dürfen nicht 
errichtet werden. Hierbei genügt bereits eine abstrakte 
Gefährdung der Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs. Auf § 33 StVO wird verwiesen. Die Errichtung 
von Werbeanlagen unterliegt ebenso der Genehmi-
gung oder Zustimmung des Fernstraßen-Bundesam-
tes.“ 

 
Um weitere Beteiligung im Verfahren wird gebeten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zulässigkeit von Werbeanlagen wird im nachgeordneten Bebau-
ungsplanverfahren geregelt.  
 
 
 

19. Erftverband, 
Bergheim, 
06.10.2023 

Die Grundwasseroberfläche ist im Bereich des Plangebietes 
im oberen Grundwasserstockwerk durch den Braunkohlenta-
gebau abgesenkt. Vor Beginn der Sümpfungsmaßnahmen 
wurden flurnahe Grundwasserstände gemessen. Nach Been-
digung des Braunkohlenbergbaus steigt die Grundwasser-
oberfläche an und es können sich langfristig im Bereich des 
Plangebietes witterungsbedingt wieder flurnahe Grundwas-
serstände einstellen. Bei diesbezüglichen Rückfragen wenden 
Sie sich bitte an Frau Lenkenhoff, Abteilung G1 – Grundwas-
ser, Tel.-Nr.: 02271/88-1294, E-Mail: 
petra.lenkenhoff@erftverband.de. 
 
Aus abwassertechnischer Sicht geben wir folgende Hinweise 
zur Wasserhaushaltsbilanz: 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Die Sümpfungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen werden in die 
Begründung zur 60. Flächennutzungsplanänderung unter A 6.4 „Bo-
den- und Wasserschutz“ aufgenommen. Zudem werden diese im 
Umweltbericht unter B 2.1.3 „Schutzgüter Fläche, Boden und Was-
ser“ benannt.   
        
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:petra.lenkenhoff@erftverband.de
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Die Neuerschließung von Siedlungsgebieten ist ein weitrei-
chender Eingriff in den Wasser- und Stoffhaushalt sowie in 
das hydrologische Regime und in die Morphologie der von der 
Neuerschließung betroffenen Gewässer. Die Versiegelung 
von Flächen bzw. die mit der Bebauung verbundenen Eingriffe 
in die hydrologischen Prozesse Abfluss, Grundwasserneubil-
dung und Verdunstung verändern den Wasserhaushalt und 
das Klima in Siedlungen sowie das Abflussverhalten der sied-
lungsnahen Gewässer. Das Ausmaß der Veränderung wird 
maßgeblich durch den Anteil der befestigten Flächen im Sied-
lungsgebiet geprägt. Befestigte Flächen weisen einen sehr ho-
hen Direktabfluss, eine geringe Grundwasserneubildung und 
eine geringe Verdunstung auf. 
 
In der neuen Arbeits- und Merkblattreihe DWA A/M 102 (BWK 
A/M 3) werden die Grundsätze zur Bewirtschaftung und Be-
handlung von Regenwetterabflüssen in Siedlungsgebieten be-
schrieben. Zusätzlich formuliert das DWA-A 100 als überge-
ordnete Zielsetzung, dass die Veränderung des natürlichen 
Wasserhaushalts durch Siedlungsaktivitäten in mengenmäßi-
ger und stofflicher Hinsicht so gering zu halten ist, wie es 
technisch, ökologisch und wirtschaftlich vertretbar ist. Der 
Wasserhaushalt im bebauten Zustand eines Siedlungsgebie-
tes soll dem des unbebauten Zustands (Referenzzustand) 
möglichst nahekommen. 
 
Der Teil 4 - „Wasserhaushaltsbilanz für die Bewirtschaftung 
des Niederschlagswassers“ (Veröffentlicht März 2022) er-
gänzt die Arbeits- und Merkblattreihe mit Grundlagen und 
Empfehlungen zur Bewertung der Wasserhaushaltsgrößen 
(Abfluss, Grundwasserneubildung, Verdunstung) in geplanten 
Siedlungsgebieten. Es ist daher zu erwarten, dass zukünftig 
durch die zuständigen Wasserbehörden gefordert wird, bei der 
städtebaulichen und/oder entwässerungstechnischen Neuer-
schließung von Siedlungsflächen die Regelungen des Teil 4 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.        
Der mögliche Versiegelungsgrad wird im Rahmen des nachgeord-
neten Bebauungsplanverfahrens festgesetzt.  
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
Die Regelung der Entwässerung erfolgt im nachgeordneten Bebau-
ungsplanverfahren.  
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anzuwenden bzw. nachzuweisen, wie eine Erhöhung der 
Grundwasserneubildung und der Verdunstung im geplanten 
Siedlungsgebiet erreicht werden soll. 
 
Wir empfehlen daher für die vorliegende und auch zukünftige 
Bauleitplanungen eine frühzeitige Berücksichtigung des DWA-
M 102 Teil 4 in Abstimmung mit der zuständigen Wasserbe-
hörde. Bei diesbezüglichen Rückfragen wenden Sie sich bitte 
an Herrn Brendle, Abteilung A2 – Planen und Bauen, Tel.-Nr.: 
02271/88-1174, E-Mail: uwe.brendle@erftverband.de. 
 
Das geplante Bebauungsgebiet grenzt an den Pützbach, der 
in der Unterhaltungspflicht des Erftverbandes ist. Für den 
Pützbach ist kein Überschwemmungsgebiet nach §76 Was-
serhaushaltsgesetz festgelegt worden. Der Erftverband kann 
z. Zt. keine eindeutigen Unterlagen liefern, um eine Über-
schwemmungswahrscheinlichkeit darzustellen. 
Für die Ermittlung von Hochwassergefahren und Gefahren-
punkten war bereits 1988 aufgrund der Hochwasserschäden 
entlang des Pützbaches ein Niederschlagsabfluss-Modell er-
stellt worden. Unter Ansatz dieser ermittelten 
Modelldaten würde das dargestellte Planungsgebiet bei einem 
für die Bebauung relevanten 100 jährlichen Hochwasserab-
fluss (HQ100) von ca. 7,0 m³/s überflutet werden. Aus heutiger 
Kenntnis ist zu sagen, dass diese älteren Modelle wegen ihrer 
Modelltechnik (u.a. keine Wellenverformung durch Berück-
sichtigung des zeitlichen Verlaufes eines Hochwassers, große 
Sicherheiten) sehr hohe Abflüsse errechneten. Zudem sind in 
den letzten Jahrzehnten viele Rückhaltemaßnahmen entlang 
des Pützbaches und in den städtischen Entwässerungssyste-
men gebaut worden, die zu einer Entlastung der Gewässer 
führen. Daher ist dieses Modell nur bedingt aussagekräftig. 
 
Im Rahmen des Niederschlagsabflussmodells für die Erft sind 
ebenfalls Abflussdaten für den Pützbach aufgestellt worden, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und in der Begrün-
dung der 60. Flächennutzungsplanänderung unter A 6.4. „Boden- 
und Wasserschutz“ als auch im Umweltbericht unter B 2.1.3 „Schutz-
güter Fläche, Boden und Wasser“ als Hinweis aufgenommen:  
„Gemäß Stellungnahme des Erftverbandes vom 06.10.2023 ist für 
den Pützer Bach kein Überschwemmungsgebiet nach § 76 Wasser-
haushaltsgesetz festgelegt worden.“  
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:uwe.brendle@erftverband.de
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die allerdings für den Pützbach als nicht ausreichend detailliert 
einzuschätzen sind. Aufgrund fehlender Pegeldaten am Pütz-
bach hat keine Eichung dieses Modells stattgefunden, das 
Modell ist daher mit Unsicherheiten behaftet. Der berechnete 
100-jährliche Bemessungsabfluss im Bereich des Planungs-
gebietes beträgt 3,1 m³/s, der durch den Pützbach ausufe-
rungsfrei abgeführt wird. 
 
Im Weiteren wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der 
Planungsraums gemäß der Starkregengefahrenhinweiskarten 
des Landes NRW im überflutungsgefährdeten Bereich befin-
det, wobei hier sowohl das seltene als auch das extreme 
Starkregenereignis zu beachten sind. 
 
Aus den genannten Gründen wäre aus unserer Sicht eine Be-
bauung des Planungsraumes als hochwasser- bzw. überflu-
tungsgefährdet einzustufen. Eine zukünftige Identifízierung 
des Pützbaches als Risikogewässer ist als wahrscheinlich an-
zunehmen. Einer Bebauung kann daher seitens des Erftver-
bandes nur zugestimmt werden, wenn diese hochwasseran-
gepasst durchgeführt wird. Hierzu gehören die Festlegung der 
Eingangsfußbodenhöhe in Bezug auf ein Schutzziel und die 
Festlegung der Unterkante jeglicher Gebäudeöffnungen 
(Fenster und Türöffnungen). Darüber hinaus sollte außerhalb 
der Baukörper das Erhöhen der Erdoberfläche vermieden und 
keine wassergefährdenden Stoffe verbaut werden. 
 
Gemäß § 44 LWG ist das Niederschlagswasser zu versickern, 
verrieseln oder ortsnah in ein Gewässer einzuleiten. Aufgrund 
der vorhandenen hydraulischen Situation des Pützbachs wei-
sen wir bereits zum jetzigen Zeitpunkt darauf hin, dass unser 
Haus bei einem entsprechenden Einleitantrag in den Pützbach 
nur einer Einleitmenge zustimmen würde, die maximal der na-
türlichen Einleitmenge entspricht, die natürlicherweise von der 
unbefestigten hier überplanten Fläche im Regenereignis in 

 
 
 
 
 
 
 
 
In der Begründung der 60. Flächennutzungsplanänderung wird unter 
A 6.4 „Boden- und Wasserschutz“ bereits auf die Starkregenereig-
nisse und die Überflutungsmöglichkeit durch diese hingewiesen. 
Weitergehend wird dieser Hinweis wie folgt erweitert:  
„Gemäß Starkregengefahrenkarte des Bundesamtes für Kartogra-
phie und Geodäsie ist der Änderungsbereich bei einem seltenen Re-
genereignis zu zwei Dritteln von Überschwemmungen betroffen. Bei 
einem extremen Regenereignis ist der gesamte Änderungsbereich 
von Überschwemmungen von mindestens 1 m Höhe betroffen.“ 
Innerhalb des nachgeordneten Bebauungsplanes werden entspre-
chende Festsetzungen und Maßnahmen getroffen zur Reduzierung 
des Überschwemmungsrisikos in Folge von Starkregenereignissen. 
Ebenfalls wurde unter B2.1.3 „Schutzgüter Fläche, Boden und Was-
ser“ des Umweltbericht darauf hingewiesen.  
 
 
 
 
 
Gemäß des Bodengutachtens im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens Nr. 33 / Lipp der Umwelt Consulting GmbH, 41472 Neuss 
vom 17.05.2024 ist eine Niederschlagswasserversickerung vor Ort 
auf Grund der Bodenbeschaffenheit ohne großen Aufwand nicht 
möglich. 
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das Gewässer gelangen würde. Hierbei sind die natürlichen 
Einleitmengen bis zum 100-jährlichen Niederschlagsereignis 
zu betrachten. Wir bitten dieses entsprechend bei der Planung 
der Niederschlagswasserbeseitigung zu berücksichtigen. Für 
die Einleitung ist eine wasserwirtschaftliche Erlaubnis bei der 
Unteren Wasserbehörde des Rhein-Erft-Kreises zu beantra-
gen. 
Zur Entlastung der Kanalisation durch den starken Oberflä-
chenabfluss und zur Verringerung der nachfolgenden Gewäs-
serbelastung sollten im Plangebiet versickerungsfördernde 
Maßnahmen zugelassen bzw. Zisternen zur Speicherung und 
Nutzung festgesetzt werden. Gerade in Wohnsiedlungen bie-
ten sich hier für die jeweiligen Haushalte eine Vielzahl von Ein-
zelmöglichkeiten an, wie z. B. die Versickerung vor Ort und die 
Reduzierung von versiegelten Flächen. Aber auch die offenfu-
gige Pflasterung der Wege- und Hofflächen, die Anlage von 
Einstaudächern, Gründächern, Teichen, Mulden oder Biotope 
haben nicht nur einen ökologischen Nutzen; wenn sie attraktiv 
gestaltet sind, werten sie die Gebäude und Grundstücke zu-
sätzlich ästhetisch auf. Ebenso ist die Sammlung/Zwischen-
speicherung zur Nutzung wie u. a. zur Freianlagen- bzw. Gar-
tenbewässerung (auf die Toxizität von Kupferdachrinnen wird 
in diesem Zusammenhang hingewiesen), zur Reinigung der 
Hofflächen etc. eine ökologisch sinnvolle und machbare Be-
wirtschaftung des Regenwassers. 
 

Im Zuge des nachgeordneten Bebauungsplanverfahrens wurde zur 
Klärung der Niederschlagswasserbeseitigung von der Ingenieurge-
sellschaft für Wasser- und Abwassertechnik mbH, 53129 Bonn im 
Januar 2025 ein Entwässerungskonzept aufgestellt. 
 
 
 
 
                             

20. Westnetz GmbH, 
Spezialservice 
Strom, Dortmund, 
06.10.2023 

Im Planbereich der obigen Maßnahme verläuft die im Betreff 
genannte Hochspannungsfreileitung mit ihrem 2 x 18,00 m = 
36,00 m breiten Schutzstreifen.  
 
Die Leitungsführung entnehmen Sie bitte den beigefügten La-
geplänen, wobei wir darauf hinweisen, dass sich die tatsächli-
che Lage der Leitungsachse und somit auch das Leitungs-
recht allein aus der Örtlichkeit ergeben.  
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Berücksichti-
gung erfolgt im nachgeordneten Bebauungsplanverfahren.  
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Bei Ihren weiteren Planungen bitten wir Sie, Folgendes zu be-
rücksichtigen:  
 
● Einwirkungen und Maßnahmen, die den Bestand oder Be-
trieb der Leitung beeinträchtigen oder gefährden, dürfen nicht 
vorgenommen werden.  
 
● Die Leitung und die Maststandorte müssen jederzeit zu-
gänglich bleiben, insbesondere ist eine Zufahrt auch für 
schwere Fahrzeuge zu gewährleisten.  
 
● Alle geplanten Einzelmaßnahmen im Bereich der Leitung, 
insbesondere Geländeniveauveränderungen oder Anpflan-
zungen, bedürfen unserer Zustimmung.  
 
Wir bitten Sie, uns baureife Planunterlagen mit entsprechen-
den Schnittzeichnungen und Höhenangaben (NHN-Höhen) 
zur Prüfung und Stellungnahme zuzusenden. 
 
Wir haben Ihre Unterlagen über die Westnetz GmbH, Regio-
nalzentrum Westliches Rheinland, erhalten. Bezüglich der 
weiteren von der Westnetz betreuten Anlagen erhalten Sie 
von dort ggf. eine gesonderte Stellungnahme.  
 
Die für die Abwicklung dieses Geschäftsvorfalls erforderlichen 
Daten werden von der Westnetz GmbH im Sinne der Daten-
schutzgesetze in der jeweils gültigen Fassung erhoben, verar-
beitet und genutzt. Alle In-formationen hierzu finden Sie auf 
www.westnetz.de/Datenschutz oder werden Ihnen auf Verlan-
gen separat übersandt.  
 
Diese Stellungnahme betrifft nur die von uns betreuten Anla-
gen des 110-kV-Netzes. 
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21. Rhein-Erft-Kreis, 
Amt f. Kreisent-
wicklung, Untere 
Naturschutzbe-
hörde 
11.10.2023 

Der Änderungsbereich der 60. FNP-Änderung liegt gemäß 
rechtskräftigem Landschaftsplan Nr. 1 ´Tagebaurekultivierung 
Nord´ innerhalb des Landschaftsschutzgebietes 2.2-1 "Pützer 
Bachtal". Gemäß § 20 Abs. 4 LNatSchG (Landesnaturschutz-
gesetz) treten bei der Änderung eines Flächennutzungsplans 
im Geltungsbereich eines Landschaftsplans widersprechende 
Darstellungen und Festsetzungen des Landschaftsplans mit 
dem Inkrafttreten des entsprechenden Bebauungsplans - hier 
BP 33 - außer Kraft, soweit der Träger der Landschaftspla-
nung im Beteiligungsverfahren diesem Flächennutzungsplan 
nicht widersprochen hat. Daher wird darauf hingewiesen, dass 
sich die Kreisplanung vorbehält zu prüfen, dem Träger der 
Landschaftsplanung vorzuschlagen, Widerspruch gegen die 
geplante Flächennutzungsplan-Änderung einzulegen.  
 

Der Änderungsbereich liegt heute innerhalb des Landschaftsschutz-
gebietes.  
Gemäß § 20 Abs. 4 LNatSchG (Landesnaturschutzgesetz) treten bei 
der Änderung eines Flächennutzungsplans im Geltungsbereich ei-
nes Landschaftsplans widersprechende Darstellungen und Festset-
zungen des Landschaftsplans mit dem Inkrafttreten des entspre-
chenden Bebauungsplans außer Kraft, soweit der Träger der Land-
schaftsplanung im Beteiligungsverfahren der parallel durchgeführten 
60. Flächennutzungsplanänderung nicht widersprochen hat.  
Da sich heute auch die BAB 61 innerhalb des Landschaftsschutzge-
bietes befindet, ist davon auszugehen, dass aufgrund dieser nicht 
nachvollziehbaren Darstellung kein Widerspruch gegen die geplante 
FNP-Änderung eingelegt wird. 

 


